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Vor rund dreieinhalb Jahren trat das Gestaltungskonzept Innenstadt als Bestandteil des 
Entwicklungsrichtplans Innenstadt in Kraft. Es sieht vor, Strassen, in denen bauliche Arbeiten 
anfallen, im gemäss Teilrichtplan definierten Perimeter Innenstadt einheitlich zu gestalten. 
So geschehen zum Beispiel mit der Rittergasse. Geplant ist nun auch die entsprechende 
Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt. Einige AnwohnerInnen sprechen sich gegen diese 
Gestaltung aus. Sie befürchten offenbar, dass die Gehwege nicht als solche respektiert 
werden, wenn sie nicht – wie die heutigen Trottoirs – erhöht sind. Autos würden darauf 
parkieren, Velos und Autos würden im Bedarfsfall auf diese Flächen ausweichen. Dabei 
berufen sich einige auch auf die Rittergasse, wo solches Verhalten zu beobachten sei, 
insbesondere stehen dort oft auf der ganzen Länge von Kunstmuseum bis Standesamt 
parkierte Fahrzeuge. Gleichzeitig herrscht Konsens, dass die Gestaltung der Rittergasse, 
ästhetisch gelungen ist und dass es Sinn macht, ein einheitliches Gestaltungskonzept 
innerhalb des Perimeters zu haben. 

Der Widerstand gegen die geplante Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt richtet sich also 
eigentlich nicht gegen die fachliche Ausarbeitung des Projektes und auch nicht gegen das 
Gestaltungskonzept. Er begründet sich vielmehr darin, dass Verkehrs- und Parkierregeln 
andernorts nicht befolgt werden und man gleiches auch für die Strasse vor der eigenen 
Haustür befürchtet. Das ist bedauerlich. 

Es ist Sache der Polizei, Verkehrs- und Parkierregeln durchzusetzen. Wird dies nicht 
gemacht, werden also eigene kantonale Gestaltungskonzepte in Verruf gebracht. Das ist 
nicht im Interesse des Kantons – weder aus Bevölkerungssicht noch im Hinblick auf die 
touristische Attraktivität. 

Der Regierungsrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

- Teilt die Regierung die Einschätzung, dass sich der Widerstand für die Umgestaltung 
der St. Alban-Vorstadt im Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmenden begründet – und 
nicht im eigentlichen Projekt oder im Gestaltungskonzept? 

- Wieso setzt die Polizei das Parkier- und Fahrverbot in der Rittergasse nicht 
konsequent durch? 

- Die Rittergasse ist eine durch viele Schülerinnen und Schüler frequentierte Strasse, sie 
führt zum Gymnasium am Münsterplatz und zur Primarschule Münsterplatz. Teilt die 
Regierung die Auffassung, dass die auf den Gehbereichen parkierten Fahrzeuge ein 
Sicherheitsrisiko für die Schulkinder darstellen, weil diese zu Fuss auf die Fahrbahn 
ausweichen müssen und weil die Situation unübersichtlich wird? 

- Welche Massnahmen sind am besten dazu geeignet, in den neu gestalteten 
Innenstadt-Strassen die geltenden Gesetze durchzusetzen? 
Was spricht für Poller (wie mit Ratschlag 18.0387 vorgesehen)? Welche Vor- und 
Nachteile hat (ergänzend?) das Verteilen von Bussen? Gibt es statistische 
Erhebungen, die belegen, wie schnell solche Durchsetzungs-Massnahmen eine 
Wirkung zeigen? 

- Es entsteht der Eindruck, dass Ausnahmebewilligungen von Gewerbetreibenden 
(Gewerbeparkkarte) zu freizügig ausgenutzt werden. Die Regelung besagt, dass das 
Fahrzeug ausserhalb der markierten Parkierfelder abgestellt werden darf, wenn 
Material aus- oder eingeladen werden muss resp. wenn das Fahrzeug eine Werkstatt 
enthält. Die abgestellten Fahrzeuge bleiben aber auch dann noch viele Stunden 
stehen, wenn der Aus- oder Einladevorgang längst abgeschlossen ist. Wie kontrolliert 
die Polizei die Einhaltung der Sonderbewilligungen für das Gewerbe? 

- Wie viele Fahrzeughalter wurden im Perimeter des Gestaltungskonzepts Innenstadt im 
Jahr 2017 gebüsst, weil sie 

- ohne Bewilligung oder ausserhalb der erlaubten Zeiten in die Innenstadt fuhren? 
- ihr Fahrzeug illegal abgestellt haben? 
- die Ausnahmebewilligung für Gewerbetreibende zu freizügig ausgenutzt haben? 



- Und wie schätzt der Regierungsrat jeweils das Verhältnis von Gebüssten zu 
Ungebüssten? 

- Ist der Regierungsrat bereit, mit einer konsequenteren Durchsetzung der Verkehrs- 
und Parkierregeln in der Innenstadt dafür zu sorgen, dass die neu gestalteten Strassen 
als das wahrgenommen werden können, was sie eigentlich sind (nämlich ästhetisch 
ansprechend, auch aus historischer Sicht klug gestaltete Strassenzüge)? 
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